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Ihre Anfrage habe ich erhalten und geprüft. Mit E-Mail vom 27.05.2024 beantragten Sie bei unserer 

Behörde  alle  Beanstandungen  und  dazugehörige  Stellungnahmen  aus  dem  Jahr  2023.  Der  von 

Ihnen  begehrte  Informationszugang  erfordert  vorliegend  die  Prüfung,  ob  bzw.  inwieweit  die  in  

§ 14 ff. LTranspG normierten entgegenstehenden Belange einschlägig sind. Hierbei sind vorliegend 

alle  im  Jahr  2023  ausgesprochen  insg.  18  Beanstandungen  mit  den  jeweils  zugrundeliegenden 

Verwaltungsverfahren gesondert zu prüfen. Aufgrund des durch die notwendigen Amtshandlungen 

verursachten  Verwaltungsaufwand  werden  hierfür  nach  §  24  Abs.  1,  §  26  Abs.  4  LTranspG  in 

Verbindung  mit  dem  Allgemeinen  Gebührenverzeichnis  Gebühren  i.H.v.  voraussichtlich  855  Euro 

fällig. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie um eine kurze Mitteilung, ob Sie sich mit der Gebührentragung 

einverstanden erklären und Ihren Antrag vor diesem Hintergrund aufrechterhalten möchten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Uli Mack 


